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Eltviller Carneval Verein e.V. · Schlittstr. 4 · 65343 Eltville am Rhein 

Eltville am Rhein, 07.04.2019 
 

Einladung Jahreshauptversammlung 2019 
 
Gemäß §10 unserer Vereinssatzung laden wir hiermit zur Jahreshauptversammlung 2019 am 
Samstag, 27. April 2019 um 19:30 Uhr in der Kurfürstlichen Burg, Eltville 
ein. 
 
Tagesordnung 

1. Begrüßung 
2. Protokoll der letztjährigen Hauptversammlung 
3. Geschäftsbericht 
4. Kassenbericht 
5. Aussprache über Punkt 2, 3 und 4 
6. Bericht der Kassenprüfer 
7. Satzungsänderung §9 und §10 a 
8. Vorstandswahl 

a. 1. Vorsitzende(r) 
b. 2. Vorsitzende(r) 
c. 1. Kassierer(in) 
d. 2. Kassierer(in) 
e. 1. Schriftführer(in) 
f. 2. Schriftführer(in) 
g. Mindestens drei Beisitzer(innen) 

9. Wahl der Kassenprüfer 2020 
10. Veranstaltungen 2019/20 
11. Verschiedenes 

Zu Punkt 2 der Tagesordnung ist das Protokoll der letztjährigen Hauptversammlung als Anlage zu dieser 
Einladung beigefügt und wird außerdem zur Ansicht im Rahmen der Jahreshauptversammlung ausgelegt. 
Anträge zur Tagesordnung müssen bis 20. April 2019 schriftlich beim Vorstand eingegangen sein. 
Wir bitten um verbindliche Zu- oder Absage zur Jahreshauptversammlung bis spätestens zum 22. April per E-
Mail an vorstand@eltviller-carneval-verein.de oder per Telefon an 06123/9752836. 
  

 
An die 
Mitglieder des 
Eltviller Carneval Verein e.V. 
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Der unter Tagesordnungspunkt 7 zur Abstimmung stehende neue Vorschlagstext lautet wie folgt: 
 
§9 Vorstand 
Zur Leitung der organisatorischen Vereinsangelegenheiten wählt die Hauptversammlung einen Vorstand auf 
die Dauer von 3 Jahren. 
Der Vorstand besteht aus: 
 1. Vorsitzende/er 
 2. Vorsitzende/er 
 1. Schriftführer/in 
 2. Schriftführer/in 
 1. Kassierer/in 
 2. Kassierer/in 
 Mindestens drei Beisitzer/innen 
  
 Der Sitzungspräsident gehört dem Vorstand kraft Amtes als beratendes Mitglied an. 
 
 Darüber hinaus kann der Vorstand weitere Mitglieder benennen, die ihn in spezifischen Fachgebieten 
unterstützen und beraten. 
 
Der Verein wird rechtsverbindlich vertreten (§ 26 BGB) durch den 1. Vorsitzenden oder 2. Vorsitzenden. 
 
§10 Hauptversammlung 
a) Zwischen Aschermittwoch und dem 30. April findet jährlich eine Hauptversammlung statt. Der 
Vorstand kann zusätzliche Hauptversammlungen einberufen. Auf Antrag von mindestens 30 Prozent der 
Mitglieder kann ebenfalls eine Hauptversammlung einberufen werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 

    
1. Vorsitzender     1. Schriftführer  


